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Bezirksfraktion Wandsbek 
Kleine Anfrage
gem. § 24 Bezirksverwaltungsgesetz

von  Dr. Klaus Fischer (FDP)

Hamburg, den 27.10.2008
Zeitverzug bei Abrechnung von Sondermittelzuwendungen 
Über die tatsächliche Inanspruchnahme von Fördermitteln im Bereich Kultur sowie von Sondermitteln der Bezirksversammlung wird im Ausschuss für Finanzen und Kultur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung von zum Teil mehr als einem Jahr berichtet. Ein wesentlicher Grund für diese Verzögerungen sind die teilweise erst mit erheblicher Verzögerung eingehenden Abrechnungen der Zuwendungsempfänger. Aufgrund der großen Zeitverzögerungen in der Abrechnung bewilligter Projekte hat der Finanzausschuss keinen aktuellen und vollständigen Überblick über die verfügbaren Mittel, da etwaige Mittelrückflüsse aus Altprojekten nicht bekannt sind. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Verwaltung
1. Welche Fristen gelten für die Einreichung von Mittelverwendungsnachweisen (Abrechnung) durch die Zuwendungsempfänger? 
Unterscheiden sich diese nach Art der in Anspruch genommenen Haushaltsmittel (z.B. Betriebs- oder Investitionsmittel) und wenn ja wie?
2. Wer ist für den Erlass der Rechtsvorschriften, in denen die Fristen nach Ziffer 1. geregelt sind, zuständig?

3. Welche sonstigen Gründe führen aus Sicht der Verwaltung zu den angesprochenen Verzögerungen in der Abrechnung?
4. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, die Zeitspanne zwischen Mittelbewilligung und Bericht über die Mittelverwendung zu verkürzen?



